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211 BVG [FZA] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5239 
212 FZG [FZA] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5241 
213 BVG [NDG] 25.09.2015 01.09.2017 2017 4146 
214 BVV 2 30.08.2017 01.10.2017 2017 5021 
215 FZG 18.12.2015 01.10.2017 2017 5019 
216 WEFV 30.08.2017 01.10.2017 2017 5017 
217 BVG 17.03.2017 01.01.2018 2017 6337 
218 BVG [ZGB] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 
219 BVV 2 21.09.2018 01.01.2019 2018 3537 
220 V Arbeitslose 14.11.2018 01.01.2019 2018 4689 

 
 

BVG 

Art. 19a218 Überlebende eingetragene Partnerin,  
überlebender eingetragener Partner  

Artikel 19 gilt für die überlebende eingetragene Partnerin oder den überlebenden 
eingetragenen Partner sinngemäss. 

Art. 64c Abs. 2 Bst. a und 4 
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:  

a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrich-
tungen sowie nach der Anzahl der aktiven Versicherten und der Anzahl der 
ausbezahlten Renten;217 

4 Die Aufsichtsbehörden überwälzen die nach Absatz 2 Buchstabe a geschuldete 
Abgabe auf die von ihnen beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen.217 

Art. 86a Abs. 1 Bst. g und 2 Bst. g 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzel-
fall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an:  

g. …213 
2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt 
gegeben werden an:  

g. den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder die Sicherheitsorgane der Kan-
tone zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder 
äusseren Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 NDG gegeben ist.213 

Art. 89a211 
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge 
oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie 
auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leis-
tungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 
21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats-
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 
Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fas-
sung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur 
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) an-
wendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs 
II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Über-
einkommens beschlossen wurde.  



4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt. 
 
 

BVV 2 

Art. 1 Abs. 5 
5 Ein Vorsorgeplan mit Wahl der Anlagestrategie nach Artikel 1e gilt als angemes-
sen, wenn: 

a. die Bedingungen nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind; und  
b. bei der Berechnung des Höchstbetrages der Einkaufssumme keine höheren Bei-

träge als durchschnittlich 25 Prozent des versicherten Lohns pro mögliches 
Beitragsjahr ohne Aufzinsung berücksichtigt werden.214 

Art. 1e 214 Wahl der Anlagestrategie 
  (Art. 1 Abs. 3 BVG)  

1 Nur Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalb-
fachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen inner-
halb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten.  
2 Die Vorsorgeeinrichtung darf höchstens zehn Anlagestrategien pro Vorsorgewerk 
anbieten.  
3 Das Vorsorgeguthaben einer versicherten Person darf nicht aufgeteilt und nach 
unterschiedlichen Strategien oder unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb einer 
Strategie angelegt werden.  
4 Vorsorgeeinrichtungen können den angeschlossenen Vorsorgewerken für eine 
Anlagestrategie mehrere externe Vermögensverwalterinnen oder -verwalter anbieten. 
Die Vorsorgewerke dürfen nur aus den von der Vorsorgeeinrichtung angebotenen 
Vermögensverwalterinnen und -verwaltern auswählen.  
5 Innerhalb eines Kollektivs müssen die Anlagestrategien allen Versicherten angebo-
ten werden. Das Anlageergebnis einer Anlagestrategie muss den Guthaben derjeni-
gen Versicherten eines Kollektivs, die diese Strategie gewählt haben, nach einheitli-
chen Kriterien zugeschrieben werden. 

Art. 3a Abs. 1 
1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die 
bei einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 21 330 Franken 
beziehen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3555 Franken versichert 
werden.219 

Art. 5 219 Anpassung an die AHV 
Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht:  

Bisherige Beträge  
Franken 

Neue Beträge  
Franken 

 

21 150 21 330
24 675 24 885
84 600 85 320
  3 525  3 555
 

Art. 50 Abs. 4bis und 5  
4bis Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, kann gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten 
nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a Absätze 1 und 
5 erweitern. Sie muss die Einhaltung der Absätze 1 und 3 und die sinngemässe Ein-
haltung von Absatz 2 im Anhang ihrer Jahresrechnung schlüssig darlegen. Anlagen 
mit Nachschusspflichten sind verboten.214 
5 Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 4 und 4bis für eine Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen 
Massnahmen. Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.214 

Art. 53a 214 Risikoarme Anlagen  
(Art. 19a FZG)  

1 Als risikoarm gelten folgende Anlagen:  
a. Bargeld (Schweizerfranken);  
b. Forderungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1–8 mit guter Boni-

tät in Schweizerfranken oder in abgesicherten Fremdwährungen, ausgenommen 
Anleihensobligationen mit Wandel- oder Optionsrechten.  

2 Die durchschnittliche Laufzeit aller Forderungen darf nicht mehr als fünf Jahre 
betragen. Derivate sind nur zur Absicherung von Forderungen in Fremdwährung 
zulässig.  

Art. 54b Abs. 3  
3 Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, darf Immobilien nicht belehnen.214 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. August 2017214 

1 Vorsorgeeinrichtungen, die am 1. Oktober 2017 bereits unterschiedliche Anlage-
strategien anbieten, müssen ihre Reglemente und Anlagestrategien bis zum 31. De-
zember 2019 dieser Änderung anpassen. 
2 Solange diese Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten keine Strategie mit risiko-
armen Anlagen (Art. 53a) anbieten, dürfen sie bei einem Austritt einer versicherten 
Person aus der Vorsorgeeinrichtung nicht von den Artikeln 15 und 17 FZG abwei-
chen. 
 
 



V Arbeitslose 

Art. 8 Abs. 1  
1 Der Beitragssatz für die Risiken Tod und Invalidität beträgt 0,25 Prozent des koor-
dinierten Tageslohnes.220 
 
 

FZG 

Art. 19a 215 Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die  
versicherte Person  

1 Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen 
oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern und unterschiedliche 
Anlagestrategien anbieten, können vorsehen, dass den austretenden Versicherten in 
Abweichung von den Artikeln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens 
im Zeitpunkt des Austritts mitgegeben wird. In diesem Fall müssen sie mindestens 
eine Strategie mit risikoarmen Anlagen anbieten. Der Bundesrat umschreibt die 
risikoarmen Anlagen näher.  
2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person bei der Wahl einer Anlage-
strategie über die verschiedenen Anlagestrategien und die damit verbundenen Risi-
ken und Kosten informieren. Die versicherte Person muss schriftlich bestätigen, dass 
sie diese Informationen erhalten hat.  
3 Die Austrittsleistung wird ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit nicht verzinst. 

Art. 25b212 
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge 
oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie 
auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leis-
tungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 
21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats-
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 

Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fas-
sung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur 
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) an-
wendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs 
II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Über-
einkommens beschlossen wurde.  
4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt. 
 
 

WEFV 

Art. 7 Abs. 1 
1 Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 10 000 Franken.216 


